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Planungskosten in Grenzen halten 
 
Der Regierungsrat wird beauftragt, alle Massnahmen zu treffen, dass bei grossen Projekten die 
Kosten für Planung, Projektierung usw. in Grenzen gehalten werden können, indem frühzeitig im 
Projektverlauf sinnvollerweise Grundsatzentscheide zur Realisierung getroffen werden. 
Begründung: 
In seiner Antwort auf die entsprechende Interpellation («Millionen für nichts? Nachlese zum Tram-
region Bern» / 2015) bestätigt der Regierungsrat, dass Kanton und Gemeinden 30 Millionen Fran-
ken für Planung und Projektierung für das Tram Region Bern TRB ausgegeben haben. Die Höhe 
dieses Betrags ist enorm. Die Vorlage wurde in der Volksabstimmung abgelehnt, das TRB wird 
nicht gebaut. Zu diesen Ausgaben der öffentlichen Hand kommen die Auslagen Privater in unbe-
kannter Höhe hinzu. Verträge mussten rückgängig gemacht werden, oder es wurden bereits vor-
sorglich Einspracheverhandlungen geführt. 
Fast lakonisch hält der Regierungsrat fest, es liege halt «in der Natur der Demokratie, dass Volks-
entscheide negativ ausfallen können». Nur: Der finanzielle Aufwand, der vor dem Volksentscheid 
betrieben wird, liegt nicht in der Natur der Demokratie, sondern in der Hand der Regierung bzw. des 
federführenden Regierungsmitglieds – er ist also steuerbar. Und im Beispiel TRB war er viel zu 
gross. 
Ausserdem muss vermieden werden, dass ein Sachzwang entsteht, wonach ein «unsicheres» Pro-
jekt gutzuheissen sei, «damit die Projektierungskosten nicht vergebens» gewesen seien. 
Grundsatzentscheide des Souveräns zur Realisierung sind früher im Projektverlauf zu treffen, sinn-
vollerweise so, dass aber eine realistische Kostenschätzung möglich ist. In seiner Interpellations-
antwort meinte der Regierungsrat, diese Frage sei zu prüfen, wozu hiermit freundlich gebeten wird, 
wie auch um die Präsentation entsprechender Massnahmen. 
 
Antwort des Regierungsrats 
 
Bei der vorliegenden Motion handelt es sich um eine Motion im abschliessenden Zuständigkeitsbe-
reich des Regierungsrates (Richtlinienmotion). Der Regierungsrat hat bei Richtlinienmotionen einen 
relativ grossen Spielraum hinsichtlich des Grades der Zielerreichung, der einzusetzenden Mittel und 
der weiteren Modalitäten bei der Erfüllung des Auftrages. Die Entscheidverantwortung bleibt beim 
Regierungsrat. 
Der Regierungsrat teilt die Auffassung des Motionärs, dass die Erfahrungen aus dem Projekt Tram 
Region Bern bei künftigen Grossprojekten im Hoch- und Tiefbau zu berücksichtigen sind. Dazu ge-



 

Junisession 2016 2015.RRGR.1156 2 

CONVERT_99e1af1942a9467daeef796708841d98 20.06.2016 

hört konkret insbesondere auch die Frage, zu welchem Zeitpunkt Grundsatzentscheide involvierter 
Dritter vorliegen müssen und unter welchen Voraussetzungen dies möglich ist. Zum Tram Region 
Bern hat sich der Grosse Rat bereits frühzeitig, nämlich bei der Bewilligung der Investitionsrahmen-
kredite ÖV 2010–2013 sowie 2014–2017, bezüglich der kantonalen Finanzierung festlegen können. 
Dies allerdings auch im Wissen darum, dass die Realisierung des Projekts letztlich von zustimmen-
den Volksabstimmungen in den involvierten Gemeinden abhängen würde. 
Weil die am Projekt beteiligte Gemeinde Ostermundigen dies in ihrem Organisationsreglement vor-
sieht, hätte sie im Rahmen ihrer Zuständigkeiten grundsätzlich frühzeitig eine Konsultativabstim-
mung durchführen können, aber das wäre kein verbindlicher Vorentscheid gewesen. Erst die Ab-
stimmungen über die Kreditvorlagen konnten in den Gemeinden die nötige Klarheit schaffen, setz-
ten aber gemäss üblicher Praxis ein konkret geplantes Projekt voraus. Der Regierungsrat zweifelt 
daher daran, dass die Gemeinden zu einem früheren Zeitpunkt – das heisst bevor ein ausgearbeite-
tes Projekt vorlag – verbindliche Volksentscheide hätten erwirken können. Die Verantwortung dafür 
war und ist jedoch bei den Gemeinden und dem Regierungsrat steht es nicht zu, den Gemeinden 
entsprechende Vorschriften zu machen. 
Bei Grossprojekten, die in der alleinigen Zuständigkeit des Kantons sind, ist durch die klare Zutei-
lung der Ausgabenkompetenzen gewährleistet, dass der Grosse Rat bereits zu einem frühen Zeit-
punkt die ersten Weichenstellungen vornehmen kann. So konnte der Grosse Rat bezüglich der Ver-
kehrssanierungsprojekte Oberaargau und Emmental in der Septembersession 2012 bereits über die 
erforderlichen Kredite für die Vorprojektierungen entscheiden und wird nun in der Septembersessi-
on 2016, als weiteren Meilenstein, über die Projektierungskredite beschliessen können. Das Instru-
ment des fakultativen Referendums garantiert zudem, dass sich auch der Souverän bei Bedarf früh-
zeitig zu Grundsatzentscheiden äussern kann. 
In diesem Sinn befürwortet der Regierungsrat die Motion. 
Der Regierungsrat beantragt: 
Annahme 
 
Präsident. Wir fahren weiter mit Traktandum 61, Motion Müller (FDP) «Planungskosten in Grenzen 
halten». Es handelt sich um eine Richtlinienmotion. Deshalb debattieren wir in einer reduzierten 
Debatte. Die Regierung beantragt die Annahme. Ist das bestritten? – Nein. Dann stimmen wir direkt 
ab. 
 
Abstimmung 
 
Der Grosse Rat beschliesst: 
Annahme 

Ja 144 

Nein     0 

Enthalten     1 

 

Präsident. Sie haben das Postulat angenommen. 
 


